
Betreten des Schulhofes und Gänge/Toilettenanlagen nur mit Mund-Nasen-Schutz. 
Keine Pflicht den Mund-Nasen-Schutz im Unterricht zu tragen. 
 
Betreten des Schulhauses zur 1. UE nur über die vorgegebenen Treppenhäuser. 
Danach sofort Händewaschen in den Toilettenanlagen der vorbestimmten Etagen. 
(Ausnahme 1. UE Sport – Händewaschen in der Sporthalle) 
 
Öffnung der Treppenhäuser ab 07:10 - Aufsicht 
 
Während des Unterrichtstages TH 2 zum Hochgehen – TH 4 zum Runtergehen. 
TH 1 und 3 dürfen sowohl zum hoch- als auch runtergehen genutzt werden, wenn die 
Schüler in den kleinen Zimmern am an den Flügelenden des Hauptgebäudes 
Unterricht haben. 
 
Ab 2. UE Betreten des Schulgebäudes über Treppenhaus 2 (Haupteingang). 
Zuspätkommer betreten das Schulhaus nur über das TH 2 (Haupteingang). 
 
Schulfremde Personen/Eltern erhalten den Zutritt nur über das Sekretariat. Sie 
müssen Mund-Nasen-Schutz tragen sowie zuerst die Hände waschen. Schriftliche 
Erfassung der Namen und Adressen der schulfremden Personen erfolgt im 
Sekretariat.  
Ausnahmen: Elternabend bzw. Elterngespräche 
– nur ein Sorgeberechtigter pro Schulkind zugelassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pausenhofeinteilung: 

 

5/6 Spielplatz 

7/8 Fußballplatz 

9/10 Pausenhof vor der Sporthalle 

Klasse 
Eingang über 
Treppenhaus 

Händewaschen in 
Toilettenanlagen  

DaZ 1 und 2 TH 2 Erdgeschoss 

5a TH 2 Erdgeschoss 

5b TH 2 Erdgeschoss 

5c TH 2 Erdgeschoss 

6a TH 2 1. Obergeschoss 

6b TH 2 1. Obergeschoss 

6c TH 2 1. Obergeschoss 

7a TH 4 1. Obergeschoss 

7b TH 4 1. Obergeschoss 

7c TH 4 1. Obergeschoss 

8a  TH 3 2. Obergeschoss 

8b  TH 3 2. Obergeschoss 

9a TH 1 2. Obergeschoss 

9b TH 1 2. Obergeschoss 

9c TH 1 2. Obergeschoss 

10a TH 4 Speiseraum 

10b TH 4 Speiseraum 


